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1. Begehren 
Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen die Genehmigung des folgenden Rahmenkredi-
tes für die Ankäufe in die Sammlung der Öffentlichen Kunstsammlung Basel: 
 
Rahmenkredit 2006 - 2009:    CHF 3'200'000 
 
DST 2840  
KOA 506603  
AUF 284031000014 

2. Begründung 

2.1 Rechtliche Grundlage für den Ankaufskredit 
Das am 1. Januar 2001 wirksam gewordene Museumsgesetz nennt an erster Stelle das 
„Sammeln von kulturellen Werten“ als eine der fünf Hauptaufgaben der staatlichen Museen. 
Diese Aufgabe bildet auch Bestandteil der jeweiligen Leistungsvereinbarung mit den einzel-
nen Museen. 
 
Bekanntlich ist gerade Basel in der glücklichen Lage, dass ein gewichtiger Teil der Samm-
lungsbestände durch private Schenkungen in den Besitz der Museen gelangt. Die Museen 
sind aber auch auf Ankäufe aus eigenen Mitteln angewiesen. Gemäss § 9 Abs. 5 des Muse-
umsgesetzes können die Mittel für die Ankäufe in die Sammlungen der Museen als mehrjäh-
rige Objekt- oder Rahmenkredite bewilligt werden. Dies gilt selbstverständlich nur, wenn die 
Mittel für die Ankäufe nicht mit dem Globalbudget eingegeben und bewilligt werden. Mit 
Ausnahme der Öffentlichen Kunstsammlung (ÖKB) bedienen sich die staatlichen Museen 
gemäss Museumsgesetz des Globalbudgets, um die staatlichen Mittel für die Ankäufe in die 
Sammlungen zu erhalten. Die Bewilligung der Mittel für Ankäufe via Globalbudget ist für die 
Öffentliche Kunstsammlung aber nicht sinnvoll. Das Kunstmuseum muss flexibel auf das 
Marktangebot reagieren können. Ihm wären die Hände gebunden, wenn ein Werk ange-
schafft werden soll, dessen Wert den Jahreskredit übersteigen würde. Mit dem Instrument 
des mehrjährigen Rahmenkredits kann der Handlungsspielraum erweitert werden.  

2.2 Wichtigste Erwerbungen 2001 - 2005 
Für die staatlichen Museen des Kantons Basel-Stadt gehört der Ausbau der Sammlungen zu 
den wichtigsten Aufgaben. Der ÖKB stellt sich dabei auf Grund der eigenen weltbedeuten-
den Bestände die Aufgabe, das Vorhandene auf dem gegebenen, höchsten Niveau fortzu-
führen.  
 
Die beiliegende Liste (Beilage 1) gibt einen Überblick über die wichtigsten Erwerbungen der 
ÖKB der letzten fünf Jahre. Mit inbegriffen sind Schenkungen und Ankäufe, die mit privaten 
Mitteln oder gemischt, d.h. mit öffentlichen und privaten Mitteln, finanziert wurden. Auch 
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Dauerleihgaben, die auf Grund ihrer engen Bindung an die ÖKB schenkungsähnlichen Cha-
rakter haben, sind in der Liste aufgeführt. Die Liste ist exemplarischer Natur, d.h. es werden 
nur die wichtigsten Erwerbungen aufgeführt. Insbesondere das Kupferstichkabinett erwirbt 
jährlich, grösstenteils durch Schenkungen, ca. 150-800 Zeichnungen, Radierungen etc. 

2.3 Höhe des Ankaufskredites 
1971 betrug der Ankaufskredit der ÖKB noch CHF 450'000. Er wurde 1974 auf CHF 420'000 
gekürzt und blieb bis Ende 2001 unverändert. Angesichts der auf zwischen 1974 und 2000 
eingetretenen Teuerung, v.a. aber auf Grund der Preisentwicklungen auf dem Kunstmarkt 
wurde der Kredit auf jährlich CHF 1'000’000 erhöht. Nicht nur Werke von auch einem breiten 
Publikum bekannten, etablierten Künstlern erlebten einen rasanten Preisentwicklungsan-
stieg. Auch im Bereich der Gegenwartskunst sind die Preisentwicklungen mittlerweile rapide. 
Im Bereich der Alten Meister wurden Werke erster Qualität auf dem Markt rarer und somit 
ebenfalls empfindlich teurer. 
 
Für den Rahmenkredit 2002 - 2005 schlug die Kommission der ÖKB eine Erhöhung auf min-
desten CHF 1'500’000 pro Jahr vor. Zusätzlich sollte der Kanton, wenn bei einem Ankauf 
Drittmittel zur Verfügung gestellt werden, diesen Betrag der Drittmittel verdoppeln. Der Re-
gierungsrat verschloss sich der Erkenntnis nicht, dass angesichts der Preisentwicklung auf 
dem Kunstmarkt der Kredit um ein Vielfaches höher sein könnte. Angesichts der finanziellen 
Möglichkeiten des Kantons beantragte er jedoch eine Erhöhung des Kredites auf 
CHF 1'000’000 pro Jahr. Die zusätzliche Forderung der Kommission der ÖKB nach Verdop-
pelung der Drittmittel durch weitere Kantonsbeiträge wurde vom Regierungsrat nicht unter-
stützt, da dadurch für den Kanton Zusatzkosten in nicht abschätzbarer Höhe entstanden wä-
ren.  
 
Um die von der ÖKB verfolgte, kohärente Ankaufspolitik weiter zu verfolgen, ist eine Weiter-
führung des Ankaufskredites unumgänglich. Im Rahmen der Sparmassnahmen im Bereich 
Investitionen soll der Kredit jedoch um CHF 200'000 auf CHF 800'000 pro Jahr gesenkt wer-
den.  
 
Der Ankaufskredit wurde bis zum Erlass des Museumsgesetzes als Gebundene Ausgabe 
jährlich mit dem Budget genehmigt. Entsprechend § 9 Abs. 5 des Museumsgesetzes bean-
tragen wir Ihnen mit dem vorliegenden Ratschlag die Ausgestaltung des Kredites als Rah-
menkredit für die kommenden vier Jahre. 
 
Der von uns beantragte Rahmenkredit wurde in das Investitionsprogramm der Jahre 2006 - 
2009 aufgenommen. 

3. Antrag 
Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss § 55 des Gesetzes über 
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 überprüft. 
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Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des 
nachstehenden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

    

Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen 
− Entwurf Grossratsbeschluss 
− Liste der wichtigsten Erwerbungen der ÖKB 2001 - 2005 
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Grossratsbeschluss 
 
 

betreffend die Bewilligung des Ankaufkredites der Öffentlichen 
Kunstsammlung Basel für die Jahre 2006-2009 
 
[Hier Untertitel eingeben] 
 
 
(vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag 
und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der Bildungs- und Kulturkom-
mission, beschliesst: 
 
 
 
://: 1. Der Öffentlichen Kunstsammlung Basel wird für Ankäufe in ihre Sammlung für 

die Jahre 2006 - 2009 ein Rahmenkredit von insgesamt CHF 3'200'000 bewilligt.  
 
DST 2840  
KOA 506603  
AUF 284031000014 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 
 
 
 
 


